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Ortsgemeinde Berzhausen 

 
 
 

Niederschrift über die Sitzung des Ortsgemeinderates 

Tag Dienstag, 01. Februar 2022 

Ort "Seminarraum Bay" Berzhausen 

Beginn der Sitzung 18:30 Uhr 

Ende der Sitzung 20:55 Uhr 

Anwesend 
Ortsbürgermeister Maik Kunz als Vorsitzender 
Erster Beigeordneter Klaus Bay 
Beigeordneter Timo Krämer als Schriftführer 
Jens Jungbluth 
Thomas Müller 
Wolfgang Wendel 

 
 
 
abwesend 

Kornelia Müller 
 
 
Sonstige Teilnehmer 
Andrea Freiß, VG Altenkirchen-Flammersfeld (bis 19:15Uhr) 
 
Schriftführer 
Timo Krämer 
 
Zu dieser Sitzung wurde ordnungsgemäß eingeladen.  
Die gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder beträgt: 7 
Der Ortsgemeinderat Berzhausen ist beschlussfähig.  

 

Tagesordnung 
 

Öffentliche Sitzung 

1. Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 
 

2. Informationen des Ortsbürgermeisters  
 

3. Einwohnerfragestunde (Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Mög-
lichkeit bis drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich zugeleitet werden) 

 

 

4. Verschiedenes  
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Öffentliche Sitzung 

TOP 1 Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 
2023 

 
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 liegt 
den Ratsmitgliedern vor. 
 
Beschluss: 
Es wird der Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 
2023 mit folgenden Festsetzungen beschlossen: 
 

 

 

 

Festgesetzt werden H aushaltsjahr 2023

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 208.155 € 227.505 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 227.490 € 228.540 €

der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) auf -19.335 € -1.035 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -9.295 € 9.005 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 30.000 € 0 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 45.000 € 0 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -15.000 € 0 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 24.295 € -9.005 €

Veränderung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse -24.295 € 9.005 €

H aushaltsjahr 2022

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

H aushaltsjahr 2023

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf 0 € 0 €

verzinste Kredite auf 0 € 0 €

zusammen auf 0 € 0 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

H aushaltsjahr 2022

H aushaltsjahr 2023

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen

Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

(Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 € 0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren

voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 € 0 €

Verpflichtungsermächtigungen

H aushaltsjahr 2022

§ 3
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Vor dem Erlass der nächsten Haushaltssatzung wird die aktuelle Planüberwachungsliste im 
Vorfeld durch die Verbandsgemeindeverwaltung bereitgestellt. 
 
 

 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 

 

Sechs Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmen, keine Enthaltung 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H aushaltsjahr 2023

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H. 320 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H. 370 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 370 v. H. 370 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund 36 € 36 €

für den zweiten Hund 60 € 60 €

für jeden weiteren Hund 90 € 90 €

für jeden gefährlichen Hund 600 € 600 €

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 375.168 € .

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 357.474 € .

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 341.726 € .

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 326.301 € .

H aushaltsjahr 2022

§ 4

Steuerhebesätze

§ 5

Eigenkapital

H aushaltsjahr 2023

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß

§ 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 500 € 500 €

überschritten sind. 

H aushaltsjahr 2023

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 € 0 €

sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 7

W ertgrenze für Investitionen

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

H aushaltsjahr 2022

H aushaltsjahr 2022
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TOP 2 Informationen des Ortsbürgermeisters 
 
 

 Der Ortsbürgermeister informiert den Gemeinderat dass auf dem gemeindeeigenen 
Spielplatz diverse Spielgeräte vom TÜV bemängelt wurden und erneuert werden müs-
sen. Im ersten Schritt sollen zwei Federspiele und ein Spielhaus neu angeschafft wer-
den. Die bestehenden Bänke werden neu beplankt und Teilbereiche des Kletterturms er-
neuert. 
 
Im Rahmen der geplanten Umbaumaßnahmen soll außerdem ein Parkstreifen mit Ra-
sengittersteinen errichtet werden. Die genaue Lage und Größe wird in einer späteren 
Begehung festgelegt. 
 
In einer zweiten Phase ist geplant die Kinder und Jugendlichen aus der Ortsgemeinde zu 
befragen welche weiteren Spielgeräte favorisiert werden bevor der Gemeinderat über 
eventuelle weitere Anschaffungen beschließt. 
 
 

 
 Der Ortsbürgermeister informiert über die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 

innerhalb der Verbandsgemeinde. 
 
Es wird vereinbart einen Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung aus dem Fach-
bereich 3 „Infrastruktur, Umwelt und Bauen“ einzuladen um sich über den aktuellen Pla-
nungsstand, mögliche Veränderungen und Kosten für weitere Schritte zu informieren. 

 

 
 
 
TOP 3 Einwohnerfragestunde (Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Möglichkeit bis 

drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich zugeleitet werden) 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt erfolgen keine Wortmeldungen. 
 

 
 
 
TOP 4 Verschiedenes 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt erfolgen keine Wortmeldungen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
........................................ ...................................... 
Maik Kunz Timo Krämer 
Vorsitzender Schriftführer 


